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OFFENES VERHANDLUNGS VERFAHREN   

  MODERNISIERUNG DES AUFZUGS DER LOUNGE 
Auftraggeber: FLUGHAFEN BASEL-MULHOUSE – Schweizerisch-französische öffentlich-rechtliche Unternehmung – Postfach 43 
– CH-4030 Basel – www.euroairport.com.  

Art des Auftrags: Bauauftrag  

Hauptort der Ausführung: Standort des Flughafens Basel-Mulhouse  

Kurze Beschreibung: Modernisierungsarbeiten am Panoramaaufzug der Lounge (Etagen 4 bis 6) im Passagierterminal. 
Die Ausschreibungsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter die Adresse des Ausschreibungsportals: (URL): 
https://www.marches-securises.fr/ 

Angaben zu den Losen: Der Auftrag ist nicht in Lose aufgeteilt. Die Bewerber müssen die Gesamtheit der Leistungen anbieten. 

Laufzeit des Auftrags: 6 Monaten. Voraussichtlicher Beginn: März 2027. 

Ortbesichtigung: Eine Ortbesichtigung wird am 13/05/2026 organisiert, gemäss in der RC festgelegten Modalitäten.  

Teilnahmebedingungen:  Siehe Anforderungen in Paragraph 4 der Konsultationsverordnung (RC).  

SCHLUSSTERMIN FÜR DEN EINGANG DER ANGEBOTE: 09/06/2026 vor 13Uhr00.  
Die elektronischen Angebote und Bewerbungen sind gemäss Artikel 5 der Konsultationsverordnung (RC) einzureichen.  

Bindefrist des Angebots: 4 Monate ab dem Stichtag für die Einreichung der Angebote. 

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: 5% Sicherheitseinbehalt auf die Schlussrechnung, der durch eine Sicherheitsleistung mit 
Zahlung auf erste Anfrage ersetzt werden kann, gemäss den Bedingungen in der Konsultationsverordnung (RC). 

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierung aus Eigenmitteln des Flughafens Basel-Mulhouse. 
Zahlung gemäss Artikel 13 des Pflichtenheftes allgemeine Auflagen Bau- und Tiefbauleistungen, herausgegeben vom Flughafen 
Basel-Mulhouse.  

Zuschlagskriterien: Siehe Artikel 6.1 der Konsultationsverordnung  

Verfahrensart: Offenes Verhandlungsverfahren 

Sprachen: Die Angebote können in Französisch oder Deutsch erstellt werden. Der endgültige Vertrag wird jedoch in französischer 
Sprache verfasst. Die Unternehmen haben schriftlich bei der Einreichung ihrer Bewerbung mitzuteilen, ob sie Schriftstücke in 
deutscher Sprache zu erhalten wünschen (Kulanzübersetzung, nur die französische Version ist bindend). Siehe Artikel 3.2 der 
Konsultationsverordnung (RC). 

Bedingungen für die Öffnung der Angebote: Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Weitere Auskünfte: Siehe Artikel 7 der Konsultationsverordnung (RC) 

Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren, bei der Auskünfte bezüglich der Einreichung von Beschwerden erfragt 
werden können: Tribunal administratif de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - F-67000 STRASBOURG - Tel.: +33 3 88 21 23 23 - 
Fax: +33 3 88 36 44 66 – Email: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr  

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 24/04/2026 

 


